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Wie so oft werden Defizite der Tech-
nik, der Organisation oder des Ver-
haltens erst nach einem solchen Er-
eignis bemerkt. Man lernt daraus
und ändert die Dinge, die sich als
unzureichend erwiesen haben.

Besser wäre es allerdings, wenn
man die Unzulänglichkeiten vorher
erkannt und beseitigt hätte. Das gilt
nicht nur für die Vermeidung von Un-
fällen, sondern auch für die Situa-
tion nach einem Unfall. Nein, die
Rede ist hier nicht von der Versor-
gung des Verletzten durch einen
Ersthelfer, auf diesem Gebiet sorgen
die Berufsgenossenschaften schon
seit langem dafür, dass die Unter-
nehmen eine wirksame Organisa-

tion und Personal vorhalten. Wir
wollen in diesem Beitrag auf ein an-
deres Thema aufmerksam machen:
Vorsichtsmaßnahmen für Notfälle
an Maschinen.

Eingeklemmt
Nach einem Abriss wollte ein Mit-
arbeiter an der Rollenschneidema-
schine die Spitze über die fast volle
Wicklung annehmen. Dabei kam er
aus ungeklärten Gründen mit bei-
den Armen zwischen die Rolle und
die darunter liegende Tragwalze.

Glück im Unglück: die Maschine
lief „nur“ mit Kriechgeschwindigkeit
und der Verletzte konnte mit dem Fuß
die Not-Aus-Schaltleine betätigen, so

dass die Maschine schnell zum Still-
stand kam. Da befand sich der Ver-
letzte jedoch schon in einer wenig
beneidenswerten Position: auf der
Absenkbühne stehend, den linken
Arm und die rechte Hand unter der
etwa drei Tonnen schweren Papier-
rolle eingeklemmt. 

„Den Verletzten befreien!“ das
war der erste Gedanke der herbeige-
eilten Kollegen, der zweite: „Aber
wie?“

Der Lösungsansatz „Rückwärts
laufen lassen“ wurde glücklicher-
weise nicht umgesetzt, dies hätte die
bereits bestehenden Quetschverlet-
zungen mit Sicherheit verschlimmert
und eventuell zusätzlich Brüche des

Mitarbeiter eingeklemmt – Was tun?
Aus gegebenem Anlass.... so

beginnen viele Anweisungen

und Hinweise, die in schrift-

licher Form weitergegeben

werden.

Leider ist der gegebene Anlass

manchmal ein trauriger, näm-

lich der Unfall eines Mitarbei-

ters und Kollegen. 
Hand zwischen Rolle (hier angehoben und gesichert) und Tragwalze … für jeden Mitarbeiter
an einer Rollenschneidemaschine eine schreckliche Vorstellung.
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Arms und der Hand verursacht. Man
besann sich zunächst auf die Wirk-
samkeit von Brechstange und Keilen,
musste aber feststellen, dass der damit
erreichte Hub nicht ausreichte, den
Verletzten zu befreien. Der entstan-
dene Spalt reichte aber aus Rund-
schlingen unter der Rolle durchzuzie-
hen die man im Kranhaken ein-
hängte. So gelang es nach – für den
eingeklemmten Mitarbeiter – end-
losen Minuten, den Verletzten zu be-
freien.

Aus „gegebenem Anlass“ machte
man sich im Betrieb dann auch Ge-
danken über die Verbesserung,
sprich Beschleunigung, der Bergung.
Man diskutierte die verschiedensten
Lösungsansätze, vom Einsatz eines
Staplers, über Hebekissen oder eine
Hilfsvorrichtung für den Kran bis zu ei-
ner speziell anzufertigenden Zusatz-
ausrüstung. Es folgten Berechnungen

und Versuche, um eine praxisge-
rechte Lösung zu finden. Die für die-
sen Betrieb optimale Lösung wurde
schließlich in Form eines speziellen

„Wagenhebers“ und einer beweg-
lichen Aufnahme in Verbindung mit
passenden Bohrungen in der Rollen-
absenkbühne gefunden. Die Vorrich-
tung wurde in der eigenen Schlosse-
rei angefertigt, ausprobiert und befin-
det sich heute direkt neben der Ma-
schine. So steht sie nicht nur für regel-
mäßige Übungen, sondern auch für
den hoffentlich nie mehr eintretenden
Ernstfall zur Verfügung. 

Das dieser Betrieb nicht der erste
war, der sich Gedanken über die ge-
schilderte Unfallsituation gemacht hat
zeigt das Bild unten links:

SG

Diese Vorrichtung stand Pate für die oben
gezeigte. Keile, Hammer und Brecheisen
vervollständigen die Ausrüstung für den
Notfall

Das Bereitstellen von Notfallwerkzeugen
beschränkt sich nicht nur auf den Einsatz an
Rollenschneidemaschinen. Einige
Mitgliedsbetriebe der Papiermacher-
Berufsgenossen-schaft halten universell
verwendbare Werkzeugsätze an strategisch
günstigen Standorten vor, um im Fall des
Falles und zu jeder Tages- und Nachtzeit an
die notwendigen Gerätschaften heranzu-
kommen.
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BG-Vorschriften · Was ist neu? · Teil 2

Hiermit setzen wir die in der letzten Ausgabe begonnene Erläuterung zu den mit Wirkung ab

dem 01.04.2002 geänderten Unfallverhütungsvorschriften fort. Alle Mitgliedsbetriebe haben

mittlerweile die Vorschriftentexte erhalten. Auf der jeweils letzten Seite der Druckversion finden

Sie eine Liste der Änderungen gegenüber der vorhergehenden Fassung. 

„Krane“ BGV D6 
(bisherige VBG 9)

Begriffsbestimmungen
Einige Begriffe erforderten eine Klar-
stellung, da sie oft falsch ausgelegt
wurden. Das betrifft insbesondere 
die Definition der LKW-Ladekrane 
(§ 2 Abs. 2) und die eindeutige Be-
schreibung des Sicherheitsabstandes 
(§ 11).
Fahrzeugkrane (§ 26, Abs. 4)
Da Fahrzeugkrane heute vielfach in-
tensiver beansprucht werden als frü-
her, ist eine häufigere Prüfung durch
einen Sachverständigen erforder-
lich. Der Abstand der Sachverstän-
digenprüfungen bei älteren Fahr-
zeugkranen wurde deshalb auf ein
Jahr verkürzt. Diese Forderung be-
steht für Turmdrehkrane schon seit
einiger Zeit und hat sich in der
Praxis bewährt.
Überbrückungsschalter 
(§ 31, Abs. 3)
Eine Ergänzung in Bezug auf die rich-
tige Verwendung von Überbrückungs-

schaltern für die Überlastsicherungen
(nur für die vom Hersteller vorgesehe-
nen Auf- und Abrüstvorgänge) wurde
zwingend erforderlich, da schwere
Unfälle auf eine nicht bestimmungsge-
mäße Verwendung dieser Einrichtun-
gen zurückzuführen waren.
Ergänzung der Durchführungs-
anweisungen
Hinzugefügt wurden z. B. Erläuterun-
gen
• über den erforderlichen Umfang

der Nachrüstverpflichtungen aus
der Arbeitsmittelbenutzerverord-
nung,

• über den Einsatz von Puffern als
Notendhalteeinrichtungen an Kran-
fahrbahnen

„Biologische Arbeits-
stoffe“ BGV B12 
(bisherige VBG 102)
Mit der vierten Änderungsverord-
nung zur Gefahrstoffverordnung,
wurden die biologischen Arbeits-
stoffe aus dem Geltungsbereich der
Gefahrstoffverordnung herausge-

nommen. Es war daher erforderlich,
für biologische Arbeitsstoffe eine Re-
gelung in einer BG-Vorschrift zu
schaffen, d. h., die Biostoffverord-
nung in das autonome Recht der Be-
rufsgenossenschaften aufzunehmen.
Ergänzend dazu wurden die Ar-
beitsschutzinhalte des Gentechnik-
rechts ebenfalls aufgenommen.

Die BG-Vorschrift übernimmt die
Regelungen der Biostoffverordnung
vollständig, einschließlich der Rege-
lungen zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge. Sie bildet damit die recht-
liche Grundlage für den Techni-
schen Aufsichtsdienst der Papierma-
cher-Berufsgenossenschaft, die Ein-
haltung der Biostoffverordnung zu
überwachen.
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„Schweißen, Schneiden
und verwandte Verfah-
ren“ BGV D1 
(bisher VBG 15)

Der Nachtrag zur BGV D1 brachte
eine Vielzahl an Änderungen und
Ergänzungen. Diese wurden erfor-
derlich durch geänderte Vorschrif-
ten im Arbeitsschutzrecht, die not-
wendige Anpassung an die euro-
päische Normung und die Anglei-
chung an den aktuellen Stand der
Sicherheitstechnik.

Einige der Änderungen betreffen:
Feuerzeuge, Spraydosen mit
brennbarem Inhalt und das Verhal-
ten bei Arbeitsunterbrechungen
Aufgrund der Erkenntnisse aus dem
Unfallgeschehen wird in § 28 „Ar-
beitskleidung“, Abs. 1 gefordert,
dass bei schweißtechnischen Arbei-
ten keine Gegenstände (z. B. Feuer-
zeuge, Spraydosen mit brennba-
rem Inhalt), die zu Gefahren führen
können, in der Arbeitskleidung ge-
tragen werden dürfen. Leidvolle Er-
fahrungen führten auch zu einer Än-
derung des § 29 „Enge Räume“, in
dessen Abschnitt 2 nunmehr gefor-
dert wird, dass während längerer
Arbeitsunterbrechungen nicht nur
Schläuche für brennbare Gase und
Sauerstoff zu entfernen sind, son-
dern auch Schläuche und Verbrauchs-
einrichtungen für Schutz- oder Plas-
magase.

Lüftung 
Die §§ 4 „Lüftungseinrichtung“ und 32
„Lüftung“ wurden gestrichen, weil die
Forderungen bereits in der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Umgang mit Gefahr-
stoffen“ (VBG91) abgedeckt sind.
Arbeiten in Bereichen mit besonde-
rer Gefahren
Die neu aufgenommene Begriffsbe-
stimmung im § 2, Abs. 5 und der
neue § 25a „Arbeiten in Bereichen
mit besonderen Gefahren“, verpflich-
tet den Unternehmer zur Feststellung,
ob eine solche Situation, z.B. Arbei-
ten in engen Räumen, in Bereichen
mit Brand- und Explosionsgefahr, an
Behältern mit gefährlichem Inhalt(...),
vorliegt, und dementsprechend nur
durch  Personen durchführen zu las-
sen, die mit den Gefahren und
Schutzmaßnahmen vertraut sind.
Bereiche mit Brand- und
Explosionsgefahr
Der § 30 ist vollkommen neu gefasst
und erweitert worden.Schweißarbei-
ten dürfen in diesen Bereichen nur
durchgeführt werden, wenn eine
Brandentstehung verhindert und eine
explosionsfähige Atmosphäre ausge-
schlossen ist. 

In §35, Abs. 2 wurde festgeschrie-
ben, dass bei Bauarbeiten keine Ein-
wegbehälter für schweißtechnische
Arbeiten verwendet werden dürfen.

Falls Sie zu den in dieser und in
der letzten Ausgabe vorgestellten Än-
derungen zu den Unfallverhütungsvor-
schriften noch Fragen haben, wen-
den Sie sich bitte an Ihre Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder den für Sie zu-
ständigen Technischen Aufsichtsbe-
amten. Diese werden Ihnen gerne
die BG-Vorschriften mit den dazuge-
hörenden Durchführungsanweisun-
gen erläutern. HE/SG
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